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Vorwort

Es wird in Fachpublikationen, aber auch in Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen immer wieder die Frage nach einer möglichen Haftung für pflegerische und sonstige Fehler im Umgang mit Patienten aufgeworfen. Hinterfragt man die angestellten Überlegungen und Befürchtungen, wird oft sehr schnell deutlich, dass nur ungenügende Vorstellungen darüber bestehen, was eine Haftung konkret bedeuten kann und von welchen Voraussetzungen sie im Einzelnen abhängig ist. Es soll die Aufgabe dieser Veröffentlichung sein, hierzu nähere Hinweise zu geben. Es wird dabei schnell klar, dass sich Haftungsfragen in verschiedenen Rechtsgebieten stellen können: Zu unterscheiden sind die arbeitsrechtliche, zivilrechtliche und strafrechtliche Verantwortlichkeit.

Streit über Fragen der Haftung in den verschiedenen Rechtsgebieten hat in den letzten Jahren/Jahrzehnten zugenommen. Dies hat v.a. damit zu tun, dass die Patienten das Ergebnis eines ungünstigen Ausganges von Behandlung und Pflege nicht mehr einfach als schicksalshaft hinnehmen, sondern sich zunehmend ermuntert fühlen, Behandlungs- und Pflegeergebnisse zu hinterfragen und ggf. die Haftungsfrage aufzuwerfen und darüber vor den Gerichten zu streiten. Endpunkte solcher Streitverfahren waren nicht selten Entscheidungen der Gerichte, in denen fehlerhaftes Verhalten und daraus zu folgernde Konsequenzen aufgezeigt worden sind. Es lassen sich aus diesen ergangenen Entscheidungen Grundsätze ableiten, nach denen sich zukünftiges sorgfältiges Handeln ausrichten lässt. Obwohl die insoweit maßgeblichen Entscheidungen keine gesetzesähnliche Verbindlichkeit entfalten, sind sie doch als Handlungsmaßstäbe anzusehen, an denen sich auszurichten lohnt. Es ist einfach Fakt, dass gut begründete Entscheidungen verstanden werden als ein Modell für sorgfältiges Handeln in einer ganz bestimmten Berufssituation, an dem sich dann nachfolgende Streitparteien und natürlich auch Gerichte immer wieder orientieren (§ 276, 278 BGB). Man spricht insoweit auch vom sog. Richterrecht.

In dieser Veröffentlichung werden aus den hier einschlägigen Rechtsgebieten Gerichtsentscheidungen vorgestellt, die dem Verfasser als wichtig erscheinen, der Fachöffentlichkeit bzw. den Pflegenden zusammengefasst vorzustellen. Dabei wurde das Schwergewicht darauf gelegt, aus den Entscheidungen die jeweils abzuleitenden zivilrechtlich relevanten „Sorgfaltsmaßstäbe“ herauszufiltern und damit Hilfen für zukünftiges korrektes Verhalten zu geben. Nicht beabsichtigt war, die Entscheidungen daraufhin zu beleuchten, weshalb die eine und nicht die andere Rechtsgrundlage zur Entscheidungsfindung ausgewählt worden ist. Verfahrensrechtliche und beweisrechtliche Fragen spielen im Rahmen dieser Veröffentlichung keine oder nur eine untergeordnete Rolle. Es geht folgerichtig auch z.B. nicht um die Frage, welcher (materielle oder immaterielle) Schaden zu ersetzen war. Diesbezüglichen Fragestellungen muss anhand der genannten Quellen oder mit der Hilfe einschlägiger Kommentare nachgegangen werden.

Neuss, im Januar 2001 


Werner Schell


Inhaltsverzeichnis






Seite

Vorwort




.....3

Abkürzungsverzeichnis




     6

A
Die Grundzüge der zivilrechtlichen Haftung

    11

B
Die Grundzüge des Straf- und Strafprozeßrechts
    43
C
Urteile - kurz gefasste Vorstellung


    56

D
Urteile - Auflistung in chronologischer Folge
  609

E
Literatur






  642

Buchhinweise






  652
.......


A
Die Grundzüge der zivilrechtlichen Haftung

Die Risiken in der Gesundheitsversorgung sind mit den Fortschritten in der modernen Medizin (= Apparatemedizin) gestiegen

Infolge der Fortschritte in der Medizin haben sich zweifelsohne auch die Möglichkeiten der Verursachung von Schäden vergrößert; Behandlungs- bzw. Pflegefehler und Sorgfaltspflichtverletzungen (= Pflichtwidrigkeiten) in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und sonstigen Gemeinschaftseinrichtungen können zu einer strafrechtlichen Verfolgung durch den Staat bzw. zu bürgerlich-rechtlichen (= zivilrechtlichen) Schadensersatzansprüchen von Patienten oder sonstiger Dritter führen. Unabhängig davon sind auch arbeitsrechtliche Folgerungen (z.B. Abmahnung, Kündigung)
 möglich. Darüber hinaus können auch berufsrechtliche Konsequenzen in Erwägung gezogen werden.

......


B
Die Grundzüge des Straf- und Strafprozeßrechts
Das materielle Strafrecht schützt wichtige Gemeinschaftsgüter

Das StGB und eine Vielzahl anderer Gesetze, wie etwa das BtMG, enthalten Bestimmungen, die regeln, welche Handlung (Tun oder Unterlassen) unter Strafandrohung verboten ist und welche Sanktionen bei Zuwiderhandlungen gegen diese Vorschriften drohen (= materielles Strafrecht).

Das materielle Strafrecht regelt, ob das Verhalten einer Person strafbar ist. Wichtige Vorschriften des materiellen Strafrechts enthält das StGB; es ist in 2 Teile gegliedert: Der Allgemeine Teil (§§ 1 - 79b) enthält die für alle Straftaten gemeinsam geltenden Vorschriften (z.B. Grundlagen der Strafbarkeit, Täterschaft, Rechtsfolgen der Tat), der Besondere Teil (§§ 80 - 358) enthält die einzelnen Straftatbestände (z.B. Beschreibung der Straftaten und die jeweiligen Strafandrohungen). Neben dem StGB gibt es noch zahlreiche strafrechtliche Nebengesetze (z.B. BtMG, ESchG).

Das formelle Strafrecht, v.a. die StPO, regelt die Abwicklung eines Strafverfahrens (z.B. Ermittlungen, Anklage, Hauptverhandlung).



Mit den Strafvorschriften will der Gesetzgeber wichtige Gemeinschaftsgüter, wie z.B. Leben und Gesundheit (vgl. z.B. Art. 2 GG), schützen und damit ein gedeihliches Zusammenleben sichern. Dieses Ziel kann aber nicht erreicht werden, wenn die Vorschriften nur auf dem Papier stehen. Sie müssen vielmehr, wenn gegen sie verstoßen wird, auch angewendet werden.

.....


C
Urteile - kurzgefaßte Vorstellung
( Schädigt eine Schwesternschülerin einen Patienten durch eine ihr übertragene Injektion, so gehört zur Entlastung des Krankenhausträgers der Nachweis, dass sie über die Gefahren der Injektionstechnik und die Risiken des verwandten Medikaments unterrichtet war

Stichwörter: Anordnungsverantwortung, Behandlungsfehler, Beweispflicht, Delegation, Durchführungsverantwortung, Entlastung, Eubasin-Injektion, Haftung, Injektion, Injektionstechnik, intramuskuläre Injektion, Nervenschädigung, Nervus ischiadicus, Parese, Risiken, Schwesternschülerin, Schmerz, Sofortschmerz, Sorgfaltspflicht, Spritzenlähmung, Stichrichtung, Übernahmeverantwortung

Der Fall: Ein Patient wurde am 6.11.1947 wegen einer Lungen- und Rippenfellentzündung in ein Krankenhaus eingewiesen. Im Zuge der ärztlichen Behandlung wurden dem Patienten eine Reihe von Einspritzungen gegeben, darunter solche mit Eubasin. Diese Einspritzungen wurden ihm durch eine Schwesternschülerin in die rechte Gesäßhälfte verabfolgt. Bei den ersten dieser Einspritzungen zeigte er keine Schmerzreaktion. Bei der letzten gab der Patient starke Schmerzensäußerungen von sich und rief laut, dass er einen Krampf im rechten Bein bekomme. Die Schwesternschülerin führte die Einspritzung gleichwohl zu Ende mit dem Bemerken, er müsse die Zähne zusammenbeißen. Die nach der Einspritzung aufgetretenen Schmerzen hielten an und machten Folgebehandlungen erforderlich. Bei einer stationären Behandlung vom 27. - 29.4.1948 wurde festgestellt, dass der rechte Ischiasnerv des Patienten infolge Injektion von Eubasin toxisch geschädigt ist und eine 50%ige Minderung der Erwerbstätigkeit zur Folge hatte. Der Patient verklagte den Krankenhausträger auf Schadensersatz und die Zahlung eines Schmerzensgeldes. Das LG gab der Klage dem Grunde nach statt. Berufung und Revision des Krankenhausträgers hatten keinen Erfolg.

Entscheidungsgründe: Die Nervenschädigung sei auf schuldhaftes Verhalten der Schwesternschülerin zurückzuführen, für deren Verschulden der Krankenhausträger haften müsse. Das Verschulden der Schwesternschülerin ergebe sich aus der Tatsache, dass noch bevor die Einspritzung beendet gewesen sei, der Patient heftige Schmerzenslaute von sich gegeben habe und bald darauf auch die Lähmungserscheinungen an seinem rechten Bein festgestellt worden seien. Das lasse darauf schließen, dass ein Fehler bei der Injektion vorgekommen sei. In einem Aufsatz von Perret werde folgendes ausgeführt: „Handelt es sich um eine akute Parese des Nervs, ist also die Parese im engsten zeitlichen Zusammenhang mit der Einspritzung aufgetreten, ist es daneben zu einem Sofortschmerz gekommen, dann wird man falsche Injektionstechnik, also Verschulden annehmen müssen.“ Sofortschmerz und sofortige Lähmungserscheinungen seien tatsächlich festgestellt worden. Es sei erforderlich gewesen, die Schwesternschülerin über die Gefährlichkeit des einzuspritzenden Medikaments bzw. einer falschen Spritzentechnik genau zu unterrichten und aufzuklären. Eine Schülerin müsse auf Grund der erteilten Belehrungen in der Lage sein, sich ein Bild über die Folgen eines Injektionsfehlers zu machen.

Urteil des BGH vom 7.3.1951 - II ZR 67/50 -

......


D
Urteile - Auflistung in chronologischer Folge
( Schädigt eine Schwesternschülerin einen Patienten durch eine ihr übertragene Injektion, so gehört zur Entlastung des Krankenhausträgers der Nachweis, dass sie über die Gefahren der Injektionstechnik und die Risiken des verwandten Medikaments unterrichtet war

Urteil des BGH vom 7.3.1951 - II ZR 67/50 -

( Der Arzt muss bei Selbsttötungsneigung eines Patienten eindeutige Anweisungen geben, die Gefahr zu beherrschen

Urteil des BGH vom 30.5.1953 - II ZR 40/53 -

( Ein Arzt handelt nur dann nicht fahrlässig, wenn er das ernsthaft geforderte höchste Sorgfaltsmaß angewandt hat

Urteil des OLG Hamburg vom 30.12.1953 - 6 U 345/53 -

( Das Pflegepersonal muss bei der Mitwirkung im Operationsdienst die zulässigerweise übertragenen Assistenzaufgaben sorgfältig ausführen

Urteil des BGH vom 10.6.1955 (Strafsache)

( Eine Krankenschwester muss vor Durchführung einer ihr überlassenen Behandlungsmaßnahme die erforderlichen Anweisungen zur Vermeidung von Gesundheitsbeschädigungen des Patienten erhalten

Urteil des BGH vom 7.2.1956 - VI ZR 302/54 -

( Eine Krankenschwester, die damit beauftragt ist, (nervenschädigende Mittel) bei Kindern intramuskulär zu injizieren,

.....(Ende der Buchauszüge)
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� Arbeitsrechtliche Folgen pflichtwidrigen Handelns, wie z.B. Abmahnung und Kündigung, werden in dieser Veröffentlichung nicht vertiefend behandelt. Insoweit wird u.a. verwiesen auf Schell, W. „Arbeits- und Arbeitsschutzrecht für die Pflegeberufe von A bis Z“. Brigitte Kunz Verlag, Hagen 1998; und Schell, W. „Staatsbürgerkunde, Gesetzeskunde und Berufsrecht für die Pflegeberufe in Frage und Antwort“. Georg Thieme Verlag, Stuttgart 1998 (Abschnitte „Arbeitsrecht“ bzw. „Arbeits- und Gesundheitsrecht“, S. 419ff.).


� Nach den vorliegenden Urteilsauszügen hat der BGH seinerzeit mit keinem Wort problematisiert, ob es denn überhaupt vertretbar war, einer Schwesternschülerin die Durchführung einer Injektion zu übertragen.


� Vgl. auch Urteil des OLG Bremen vom 20.9.1989 - 1 U 26/88 - und die hierzu gemachten Anmerkungen.
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